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Beschluss  

öffentliche Sitzung vom 07.03.2024 

Bau-, Stadtentwicklungs- und Sanierungsausschuss der Welterbestadt 
Quedlinburg 

 
 
TOP 5.1 
Ausgabeentscheidung von historischen Türen Nr. 1150, Nr. 1152 
Vorlage: BV-BauQ/001/24 
  
 
Beschluss: 
 
Der Bau-, Stadtentwicklungs- und Sanierungsausschuss der Welterbestadt Quedlinburg stimmt 
der Ausgabe von zwei historischen Innentüren gemäß Anlage 1 aus dem Historischen 
Baustofflager der Welterbestadt Quedlinburg an ein Einzeldenkmal in Ditfurt zu. 
 
ungeändert beschlossen 
 
 
Ja 8  Nein 0  Enthaltung 0  Mitwirkungsverbot 0   
 
 

Der Beschluss tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. 

Die Beschlussfähigkeit ist gegeben. 

Auf Grund des § 33 Abs. 1 KVG LSA wurde kein Mitglied des Bau-, Stadtentwicklungs- und 
Sanierungsausschusses der Welterbestadt Quedlinburg von der Abstimmung ausgeschlossen. 

 
 
 
 
 gez. Helmholz  (SIEGEL)           gez. F. Ruch  
Stefan Helmholz 
Vorsitzender des Bau-, Stadtentwicklungs- und 
Sanierungsausschusses der Welterbestadt 
Quedlinburg   

Frank Ruch 
Oberbürgermeister 
Welterbestadt Quedlinburg 
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TOP 5.2 
Erneute Beschlussvorlage zum Neubau Wohngebäude "Palais Q" Ecke Steinweg-Adelheidstraße 
- Ausbildung der Fenster 
Vorlage: BV-BauQ/003/24 
  
 
 
Beschluss: 
 
Der Bau- Stadtentwicklungs- und Sanierungsausschuss der Welterbestadt Quedlinburg beschließt 
gemäß § 20 der Gestaltungssatzung für die Ausführung der Fassadenfenster des Neubaukörpers 
„Palais Q“, Steinweg 7 - Adelheidstraße eine Befreiung von den entsprechenden Festsetzungen 
gemäß § 7 der örtlichen Bauvorschrift. 
 
 
 
 
ungeändert beschlossen 
 
Ja 5  Nein 2  Enthaltung 1  Mitwirkungsverbot 0   
 
 

Der Beschluss tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. 

Die Beschlussfähigkeit ist gegeben. 

Auf Grund des § 33 Abs. 1 KVG LSA wurde kein Mitglied des Bau-, Stadtentwicklungs- und 
Sanierungsausschusses der Welterbestadt Quedlinburg von der Abstimmung ausgeschlossen. 

 
 
 
 
 gez. Helmholz  (SIEGEL)           gez. F. Ruch  
Stefan Helmholz 
Vorsitzender des Bau-, Stadtentwicklungs- und 
Sanierungsausschusses der Welterbestadt 
Quedlinburg   

Frank Ruch 
Oberbürgermeister 
Welterbestadt Quedlinburg 

 
 


